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Teil des Ausbildungsberufsbildes 

mit zeitlichen Richtwerten in 

Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 

» Berufsbildpositionen ent-
sprechend dem § 4 Absatz 
1und 2 der Ausbildungsver-
ordnung 

» Zeitliche Richtwerte entspre-
chend dem Ausbildungsrah-
menplan 

In dieser Spalte finden sich 
die aus dem Ausbildungs- 
rahmenplan übernommenen 
zu vermittelnden Fertigkei-
ten, Kenntnisse und Fähig- 
keiten. 

In dieser Spalte können, auch mit 
Hilfe der Erläuterungen zum Aus-
bildungsrahmenplan, die Ausbil-
dungsinhalte präzisiert und den 
jeweiligen betrieblichen Voraus-
setzungen entsprechend ergänzt 
werden. 

Hier können auch Gründe, die 
eine Vermittlung zu einem be-
stimmten Zeitpunkt noch nicht 
ermöglichten, genannt werden. 

Zum Ende der Ausbildung 

müssen alle Ausbildungs- 
inhalte vermittelt worden  
sein! 

In dieser Spalte kann z. B. ein- 
getragen werden: 

» der voraussichtliche Zeit-
punkt der Vermittlung  
innerhalb des Ausbildungs-
jahrs (z. B. Monat/Quartal) 

» die Vermittlungsdauer im  
Betrieb 

» der Betriebsteil 
» der zuständige Ausbilder  

oder die vom Ausbilder mit 
der Ausbildung beauftragte 
Person 

» außerbetriebliche Aus- 
bildungsmaßnahmen 

» Ausbildungsunterlagen 



 

1. bis 18. Monat 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 

 
Berufsbildpositionen mit zeitli-

chen Richtwerten in Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 
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Pflanzenschmuck und Blumen-

schmuck anlassbezogen gestalten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 1)  

15 Wochen 

a) florale und nonflorale Werkstoffe und 

technische Hilfsmittel sowie handwerkli-

che Fertigungstechniken anlassbezogen 

auswählen 

   

b) Gestaltungselemente, insbesondere Ge-

staltungsart, Ordnungsart, Anordnungs-

art, Farbe und Textur, einsetzen 

   

c) florale und nonflorale Werkstoffe präpa-

rieren und stabilisieren  

   

d) Kranzkörper anfertigen, insbesondere 

Kranzkörper binden 

   

e) Sträuße, Gefäßfüllungen und Pflanzun-

gen anfertigen 

   

f) Anstecker anfertigen    
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g) betriebliche Standards zur Qualitätssi-

cherung bei der Gestaltung von Pflan-

zenschmuck und Blumenschmuck um-

setzen 

   

h) Werkzeuge und Maschinen unter Be-

rücksichtigung von Sicherheitsvorschrif-

ten und Bedienungsanleitungen einset-

zen 

   

Pflanzen pflegen und Pflanzenteile 

versorgen sowie Maßnahmen zum 

Pflanzenschutz ergreifen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

20 Wochen 

a) Gattungen, Arten und Sorten von Pflan-

zen und Pflanzenteilen sowie deren Her-

kunft bestimmen und unter Berücksich-

tigung der Nomenklatur ins botanische 

System einordnen 

   

b) Werkstoffkalender, insbesondere saiso-

nale Werkstoffkalender, unter Berück-

sichtigung von botanischen Bezeichnun-

gen und Handelsbezeichnungen erstel-

len und einsetzen 

   

c) Lebensvorgänge von Pflanzen und Pflan-

zungen unter Berücksichtigung von 

Wachstumsfaktoren fördern und opti-

mieren 

   

d) Schnittblumen, Schnittgrün und Pflan-

zenteile unter Berücksichtigung ihrer 

Ansprüche versorgen 

   

e) Gefahrensymbole, insbesondere von 

Pflanzenschutzmitteln, erläutern 
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Kunden und Kundinnen serviceorien-

tiert beraten 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3)  

8 Wochen 

a) Kunden und Kundinnen begrüßen, Me-

thoden der aktiven Ansprache einsetzen 

sowie Wünsche und Kaufmotive erfas-

sen und darauf eingehen 

   

b) Verkaufsgespräche mit Kunden und 

Kundinnen anlassbezogen, adressaten-

gerecht und situationsgerecht sowie 

zielorientiert führen 

   

c) eigenes Auftreten als Beitrag zur Zufrie-

denheit und Bindung von Kunden und 

Kundinnen reflektieren und Schlussfol-

gerungen daraus ziehen 

   

d) Waren produkt- und anlassbezogen ver-

packen  

   

e) Waren zum Schutz vor Transportschä-

den und Witterungseinflüssen verpa-

cken sowie Möglichkeiten der Warenzu-

stellung aufzeigen 

   

f) Kunden und Kundinnen über nachhalti-

ges floristisches Handeln sowie über 

ökologisch und sozial nachhaltige Pro-

dukte und Verhaltensweisen informie-

ren 
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Kalkulationen durchführen sowie 

Produkte und Dienstleistungen ver-

kaufen 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7)  

6 Wochen 

a) Mengen und Verkaufspreise auftragsbe-

zogen nach betrieblichen Vorgaben kal-

kulieren und bewerten 

   

b) florale Werkstücke und Dienstleistungen 

sowie nonflorale Waren verkaufen 

   

c) Zahlungssysteme und Kassensysteme 

anwenden 

   

Waren präsentieren 

(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

6 Wochen 

a) Vollständigkeit und Qualität des Waren-

angebotes prüfen und bei Abweichun-

gen Maßnahmen ergreifen 

   

Waren beschaffen  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

4 Wochen 

a) Bedarfe an Waren, insbesondere an flo-

ralen und nonfloralen Werkstoffen und 

technischen Hilfsmitteln, ermitteln 

   

b) Bedarfsplanungen durchführen    

c) rechtliche Regelungen, insbesondere 

zum Naturschutz und Artenschutz sowie 

zum Umgang mit invasiven Arten, ein-

halten 
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Waren annehmen und lagern sowie 

Warenbestände überwachen  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8) 

5 Wochen 

a) Waren annehmen und Lieferscheine 

prüfen 

   

b) Einhalten von Lieferterminen, Qualitä-

ten, Mengen und Preisen kontrollieren  

   

c) Mängel feststellen, beurteilen und do-

kumentieren sowie Maßnahmen zu de-

ren Behebung einleiten 

   

d) Wareneingänge erfassen    

e) Lagerbestände überwachen und doku-

mentieren sowie Inventuren durchfüh-

ren 

   

f) Wiederverwendbarkeit von Verpackun-

gen prüfen sowie Abfälle trennen und 

nach rechtlichen Regelungen entsorgen 

   

Arbeitsabläufe planen, steuern und 

optimieren (§ 4 Absatz 2 Nummer 9) 

10 Wochen 

a) Arbeitsaufträge prüfen    

b) Arbeitsabläufe unter Beachtung von 

Qualitätsvorgaben, Ressourcenscho-

nung, wirtschaftlicher und terminlicher 

Vorgaben planen und Arbeitsschritte 

festlegen 

   



 

c) Werkstofflisten erstellen    
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d) Werkstoffe und Betriebsmittel vorberei-

ten und bereitstellen sowie Arbeits-

plätze unter Berücksichtigung von Ar-

beitsabläufen vorbereiten und einrich-

ten  

   

e) Arbeitsergebnisse dokumentieren und 

kontrollieren 

   

f) Informations- und Kommunikationstech-

niken anwenden 

   

Werkstoffe und Betriebsmittel be-

reitstellen  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 10) 

4 Wochen 

a) Werkzeuge und Maschinen auftragsbe-

zogen auswählen, vorbereiten und be-

reitstellen 

   

b) Werkzeuge und Maschinen reinigen, 

pflegen und aufbewahren 

   

 

c) Störungen an Werkzeugen und Maschi-

nen erkennen und Maßnahmen zur Be-

seitigung der Störungen veranlassen 

   



 

d) Werkstoffe auftragsbezogen vorberei-

ten und bereitstellen 

   

e) persönliche Schutzausrüstung auswäh-

len und einsetzen 

   

 



 

19. bis 36. Monat 

Abschnitt A: berufsprofilgebende Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten  

 

Teil des Ausbildungsberufsbildes mit 

zeitlichen Richtwerten in Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzungen Erledigungsvermerk 
Voraussichtliche Zeitplanung/ 

Eintragungen des Betriebes 
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Pflanzenschmuck und Blumenschmuck an-

lassbezogen gestalten  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 1) 

20 Wochen 

i) Trends bei der Gestaltung von Pflan-

zenschmuck und Blumenschmuck be-

rücksichtigen 

   

j) Kränze und Formbinderei anfertigen    

k) Tischfloristik, insbesondere Gestecke, 

unter Berücksichtigung von Tischfor-

men und Tischgrößen planen und an-

fertigen 

   

l) Hochzeitsfloristik, insbesondere 

Schmuck für Braut und Bräutigam, Kör-

perschmuck sowie Fahrzeugschmuck, 

planen und anfertigen 

   

m) Trauerfloristik, insbesondere Sarg-

schmuck und Urnenschmuck sowie 

Trauerkränze und Trauergestecke, un-

ter Berücksichtigung von Friedhofssat-

zungen planen und anfertigen 
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n) Raumfloristik unter Berücksichtigung 

von Raummerkmalen und Lichteinwir-

kungen planen und anfertigen 

   

o) Bedeutung von Stilkunde bei der Ge-

staltung von floralen Werkstücken  

   

p) Raumbegrünungen planen und anferti-

gen 

   

Pflanzen pflegen und Pflanzenteile versor-

gen sowie Maßnahmen zum Pflanzen-

schutz ergreifen  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 2) 

8 Wochen 

f) Bedeutung und Ziel des Pflanzen-

schutzgesetzes und der Pflanzenschutz-

Sachkundeverordnung sowie Begriffe 

des Pflanzenschutzgesetzes erläutern 

   

g) Schadbilder von Schädlingen und 

Krankheiten erkennen und deren Ursa-

chen aufzeigen sowie Maßnahmen zur 

Vorbeugung und Bekämpfung von 

Schädlingen und Krankheiten unter Be-

rücksichtigung rechtlicher Regelungen 

aufzeigen 

   

h) Maßnahmen des integrierten Pflanzen-

schutzes, insbesondere des biologi-

schen Pflanzenschutzes, aufzeigen 

   

i) Eigenschaften und Anwendungsverfah-

ren von Pflanzenschutzmitteln erläu-

tern 
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j) Vorschriften für die Abgabe und Ent-

sorgung von Pflanzenschutzmitteln ge-

mäß Pflanzenschutzgesetz und Pflan-

zenschutz-Sachkundeverordnung an-

wenden 

   

Kunden und Kundinnen serviceorientiert 

beraten  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 3) 

9 Wochen 

g) Kunden und Kundinnen im Rahmen 

von Verkaufsgesprächen über Eigen-

schaften von Sortimenten sowie über 

deren Verwendung und Pflege infor-

mieren; Qualitäts- und Preisunter-

schiede begründen 

   

h) konzeptionelle Beratungen, insbeson-

dere zu Tischfloristik, Hochzeitsfloristik, 

Trauerfloristik und Raumfloristik, pla-

nen und durchführen, auch unter Nut-

zung digitaler Medien, dabei auftrags-

bezogene Daten erfassen 

   

i) Entwürfe und Angebote unter Berück-

sichtigung von analogen und digitalen 

Medien erstellen, den Kunden und 

Kundinnen unter Anwendung von Prä-

sentationstechniken vorstellen und mit 

diesen abstimmen  

   

j) zur Bindung sowie zur Erweiterung des 

Kundenstamms betriebliche Service-

leistungen und Dienstleistungen anbie-

ten sowie Zusatzverkäufe generieren 

   

k) Reklamationen entgegennehmen und 

Lösungen kundenorientiert und unter 

Berücksichtigung von betrieblichen 

Vorgaben anbieten 
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l) Einsatzmöglichkeiten und Eignung von 

digitalen Medien beurteilen und diese 

einsetzen 

   

Kalkulationen durchführen sowie Produkte 

und Dienstleistungen verkaufen  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 4) 

7 Wochen 

d) Rechnungen unter Berücksichtigung 

von Zahlungsbedingungen erstellen 

und an der analogen und digitalen Ab-

wicklung des Zahlungsverkehrs mitwir-

ken 

   

Marketingmaßnahmen planen und umset-

zen  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 5) 

6 Wochen 

a) betriebliche Ausrichtung und Standort-

faktoren bei der Planung von analogen 

und digitalen Marketingmaßnahmen, 

insbesondere im Hinblick auf den Ein-

satz von Werbemedien, berücksichti-

gen 

   

b) saisonale Einflussfaktoren bei der Ge-

staltung von Marketingmaßnahmen 

berücksichtigen  

   

c) Marketingmaßnahmen anlassbezogen, 

kostenorientiert sowie standortorien-

tiert und zielgruppenorientiert auswäh-

len  

   

d) an der Konzeption betrieblicher Außen-

darstellung mitwirken 

   

e) Marketingmaßnahmen auf der Grund-

lage eines einheitlichen Geschäftsauf-

tritts durchführen 
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f) Wirksamkeit von Marketingmaßnah-

men ermitteln und bewerten 

   

g) Ansätze zur Verbesserung des Marke-

tings identifizieren, Schlussfolgerungen 

ableiten und Maßnahmen vorschlagen 

   

h) Bildmaterial und Texte unter Berück-

sichtigung rechtlicher Regelungen, ins-

besondere des Urheberrechts, erstel-

len 

   

Waren präsentieren  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 6) 

8 Wochen 

b) Produktinformationen analog und digi-

tal bereitstellen, Waren unter Einhal-

tung rechtlicher Regelungen auszeich-

nen und Produktinformationen zur 

Verkaufsförderung einsetzen 

   

c) Waren unter Berücksichtigung der Re-

geln zur Gestaltung von Verkaufsräu-

men und Warenträgern verkaufsför-

dernd präsentieren 

   

d) Erscheinungsbild des Betriebes beurtei-

len und Verbesserungsmöglichkeiten 

aufzeigen 

   

Waren beschaffen  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 7) 

6 Wochen 

d) externe und betriebsinterne Informa-

tions- und Kommunikationssysteme für 

die Beschaffung von Waren nutzen 
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e) Bezugsquellen ermitteln und auswäh-

len sowie Angebote unter Berücksichti-

gung von ökonomischer, ökologischer 

und sozialer Nachhaltigkeit, insbeson-

dere von Saisonalität, Regionalität und 

Lieferketten sowie von Qualitäts- und 

Gütesiegeln, einholen, auch in einer 

Fremdsprache  

   

f) Angebote, insbesondere unter Berück-

sichtigung von Qualitäten, Mengen, 

Preisen und Lieferzeiten sowie von Lie-

fer- und Zahlungsbedingungen, verglei-

chen, bewerten und auswählen 

   

g) Bestellungen durchführen und Liefer-

termine überwachen 

   

Waren annehmen und lagern sowie Wa-

renbestände überwachen  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 8) 

4 Wochen 

g) Waren gemäß ihren Ansprüchen wert-

erhaltend lagern sowie Lagerbedingun-

gen kontrollieren, steuern und doku-

mentieren  

   

h) Warenströme erfassen     

Arbeitsabläufe planen, steuern und opti-

mieren  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 9) 

2 Wochen 

g) Arbeitsabläufe, Arbeitszeiten und Ar-

beitsergebnisse analysieren, aus-wer-

ten und optimieren 
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Werkstoffe und Betriebsmittel bereitstel-

len  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 10) 

2 Wochen 

f) Verfügbarkeit und Qualität von Werk-

stoffen prüfen und sicherstellen 

   

g) Funktionsfähigkeit von Werkzeugen 

und Maschinen sicherstellen 

   

Geschäftserfolg auf Grundlage kaufmänni-

scher Steuerung und Kontrolle sicherstel-

len  

(§ 4 Absatz 2 Nummer 11) 

6 Wochen 

a) Tagesabschlüsse erstellen und kontrol-

lieren  

   

b) an der Ermittlung betrieblicher Kosten- 

und Leistungsstrukturen unter Berück-

sichtigung von Steuern und Abgaben 

mitwirken 

   

c) Ergebnisse der Kosten- und Leistungs-

rechnung anhand von Kennziffern ana-

lysieren sowie Schlussfolgerungen ab-

leiten und Maßnahmen zur Verbesse-

rung vorschlagen 

   

d) saisonale Einflussfaktoren auf die Wirt-

schaftlichkeit berücksichtigen  

   

e) Auswirkungen unterschiedlicher Fakto-

ren, insbesondere von Preisgestaltung, 

Beständen und Kosten, auf Kalkulation 

von Verkaufspreisen und Betriebser-

gebnis beurteilen 

   



 

f) betrieblichen Schriftverkehr digital 

durchführen  

   

g) Bedeutung branchenübergreifender 

Kooperationen und Serviceleistungen 

für den Betriebserfolg erläutern  

   

h) Perspektiven, Voraussetzungen, Rah-

menbedingungen, Chancen und Risiken 

von Selbständigkeit aufzeigen 

   

   



 

Während der gesamten Ausbildung zu vermitteln 

Abschnitt B: integrativ zu vermittelnde Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten 
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Teil des Ausbildungsberufs-

bildes mit zeitlichen Richt-

werten in Wochen 

Zu vermittelnde Fertigkeiten,  

Kenntnisse und Fähigkeiten/ 

Ausbildungsinhalte 

Betriebliche Ergänzun-

gen 
Erledigungsvermerk 

Voraussichtliche Zeitpla-

nung/ 

Eintragungen des Betrie-

bes 

Organisation des Ausbildungs-

betriebes, Berufsbildung sowie 

Arbeits- und Tarifrecht 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 1) 

a) den Aufbau und die grundlegen-

den Arbeits- und Geschäftspro-

zesse des Ausbildungsbetriebes 

erläutern 

   

b) Rechte und Pflichten aus dem 

Ausbildungsvertrag sowie Dauer 

und Beendigung des Ausbildungs-

verhältnisses erläutern und Auf-

gaben der im System der dualen 

Berufsausbildung Beteiligten be-

schreiben 

   

c) die Bedeutung, die Funktion und 

die Inhalte der Ausbildungsord-

nung und des Ausbildungsplans 

erläutern sowie zu deren Umset-

zung beitragen 

   

d) die für den Ausbildungsbetrieb 

geltenden arbeits-, sozial-, tarif- 

und mitbestimmungsrechtlichen 

Vorschriften erläutern 

   

e) Grundlagen, Aufgaben und Ar-

beitsweise der betriebsverfas-

sungs- oder personalvertretungs-

rechtlichen Organe des Ausbil-

dungsbetriebes erläutern 
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f) Beziehungen des Ausbildungsbe-

triebes und seiner Beschäftigten 

zu Wirtschaftsorganisationen und 

Gewerkschaften erläutern 

   

g) Positionen der eigenen Entgeltab-

rechnung erläutern 

   

h) wesentliche Inhalte von Arbeits-

verträgen erläutern 

   

i) Möglichkeiten des beruflichen 

Aufstiegs und der beruflichen 

Weiterentwicklung erläutern 

   

Sicherheit und Gesundheit bei 

der Arbeit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 2) 

a) Rechte und Pflichten aus den be-

rufsbezogenen Arbeitsschutz- und 

Unfallverhütungsvorschriften ken-

nen und diese Vorschriften an-

wenden 

   

b) Gefährdungen von Sicherheit und 

Gesundheit am Arbeitsplatz und 

auf dem Arbeitsweg prüfen und 

beurteilen 

   

c) sicheres und gesundheitsgerech-

tes Arbeiten erläutern 
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d) technische und organisatorische 

Maßnahmen zur Vermeidung von 

Gefährdungen sowie von psychi-

schen und physischen Belastun-

gen für sich und andere, auch prä-

ventiv, ergreifen 

   

e) ergonomische Arbeitsweisen be-

achten und anwenden 

   

f) Verhaltensweisen bei Unfällen be-

schreiben und erste Maßnahmen 

bei Unfällen einleiten 

   

g) betriebsbezogene Vorschriften 

des vorbeugenden Brandschutzes 

anwenden, Verhaltensweisen bei 

Bränden beschreiben und erste 

Maßnahmen zur Brandbekämp-

fung ergreifen 

   

Umweltschutz und Nachhaltig-

keit 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 3) 

a) Möglichkeiten zur Vermeidung 

betriebsbedingter Belastungen für 

Umwelt und Gesellschaft im eige-

nen Aufgabenbereich erkennen 

und zu deren Weiterentwicklung 

beitragen 

   

b) bei Arbeitsprozessen und im Hin-

blick auf Produkte, Waren oder 

Dienstleistungen, Materialien und 

Energie unter wirtschaftlichen, 

umweltverträglichen und sozialen 

Gesichtspunkten der Nachhaltig-

keit nutzen 
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c) die für den Ausbildungsbetrieb 

geltenden Regelungen des Um-

weltschutzes einhalten 

   

d) Abfälle vermeiden sowie Stoffe 

und Materialien einer umwelt-

schonenden Wiederverwertung o-

der Entsorgung zuführen 

   

e) für den eigenen Arbeitsbereich 

Vorschläge für nachhaltiges Han-

deln entwickeln 

   

f) unter Einhaltung betrieblicher Re-

gelungen im Sinne einer ökonomi-

schen, ökologischen und sozial 

nachhaltigen Entwicklung zusam-

menarbeiten und adressatenge-

recht kommunizieren 

   

digitalisierte Arbeitswelt 

(§ 4 Absatz 3 Nummer 4) 

a) mit eigenen und betriebsbezoge-

nen Daten sowie mit Daten Drit-

ter umgehen und dabei die Vor-

schriften zum Datenschutz und 

zur Datensicherheit einhalten 

   

b) Risiken bei der Nutzung von digi-

talen Medien und informations-

technischen Systemen einschät-

zen und bei deren Nutzung be-

triebliche Regelungen einhalten 

   

c) ressourcenschonend, adressaten-

gerecht und effizient kommunizie-

ren sowie Kommunikationsergeb-

nisse dokumentieren 
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d) Störungen in Kommunikations-

prozessen erkennen und zu ihrer 

Lösung beitragen 

   

e) Informationen in digitalen Netzen 

recherchieren und aus digitalen 

Netzen beschaffen sowie Informa-

tionen, auch fremde, prüfen, be-

werten und auswählen 

   

f) Lern- und Arbeitstechniken sowie 

Methoden des selbstgesteuerten 

Lernens anwenden, digitale Lern-

medien nutzen und Erfordernisse 

des lebensbegleitenden Lernens 

erkennen und ableiten 

   

g) Aufgaben zusammen mit Beteilig-

ten, einschließlich der Beteiligten 

anderer Arbeits- und Geschäfts-

bereiche, auch unter Nutzung di-

gitaler Medien, planen, bearbei-

ten und gestalten 

   

h) Wertschätzung anderer unter Be-

rücksichtigung gesellschaftlicher 

Vielfalt praktizieren 

   

i) mit eigenen und betriebsbezoge-

nen Daten sowie mit Daten Drit-

ter umgehen und dabei die Vor-

schriften zum Datenschutz und 

zur Datensicherheit einhalten 

   

 


